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Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB vom 03.07.2023 bis zum 25.07.2023 (einschließlich) 
Abwägungsrelevante Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
 

Lfd. 
Nr.  Institution Wörtlicher Inhalt der Anregung Stellungnahme und Beschlussvorschlag 

 
1 

 
Landesbetrieb Wald und 
Holz,  
Schreiben vom 07.07.2023 

 
Das Flurstück 111 ist in Gänze als Wald gekenn-
zeichnet, hier wird im BBPL eine private Grünflä-
che und kein Wald dargestellt, ebenso ist der als 
private Grünfläche dargestellte Bereich auf dem 
Flurstücke 41 Wald. Wenn diese Flächen als Wald 
im Sinne des Gesetzes festgesetzt werden, bedarf 
es hierfür keinen Ersatz.  
Auf dem Flurstück 108 wird im Osten des Flur-
stücks ca. die Hälfte des Waldes als Sonderge-
biete überplant. Hierfür ist auf alle Fälle der ent-
sprechende Ersatz zu erbringen und der restliche 
angrenzende Wald ist als Wald zu erhalten. 
Diese Anmerkungen hatte ich auch bereits in 2018 
aufgeführt. 
 

 
Der Anregung, die in Rede stehenden Flächen als 
Wald darzustellen oder hierfür Waldausgleich zu 
schaffen, wird vor dem Hintergrund der im Folgen-
den dargestellten Überprüfung nicht gefolgt: 
 
Flurstück 108 tlw. (1.600 qm):  
Die Anpflanzungen auf diesem Flurstück sind im 
rechtskräftigen Bebauungsplan bereits als Son-
dergebiet ausgewiesen und wurden bei der dama-
ligen Bebauungsplanaufstellung entsprechend 
den damals geltenden Vorgaben ausgeglichen.  
Des damals zuständige Forstamt Warendorf hat 
diesem Vorgehen zugestimmt. Insofern wird auf 
diesem Flurstück kein Wald überplant.  
 

  Gegen oben genannte Planung bestehen aus 
Sicht des Regionalforstamtes Münsterland Beden-
ken, da zusätzlich zu den als Wald ausgewiesenen 
Flächen weitere Waldflächen dauerhaft überplant 
und als öffentliche Grünfläche dargestellt werden. 
Auf folgenden Flurstücken der Flur 35 befindet sich 
Wald:  
- Flurstück 111: 4.992 qm Wald 
- Flurstück 41: 2.115 qm Wald 
- Flurstück 108 tlw.: 1.600 qm Wald  

Flurstück 111 (4.992 qm): 
Die Anpflanzungen auf diesem Flurstück sind im 
rechtskräftigen Bebauungsplan bereits als Aus-
gleichsanpflanzungen festgesetzt und werden 
durch den neuen Bebauungsplan erhalten. Inso-
fern verändert sich am planungsrechtlichen Status 
nichts und in der Folge wird auch kein Wald über-
plant. 
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Insgesamt werden also 8.707 qm Wald überplant. 
Die Waldflächen ist zu erhalten und als solche aus-
zuweisen, oder, wenn dies nicht möglich ist, im 
Verhältnis von 1:2 an geeigneter, abgestimmten 
Fläche mit standortgerechten, klimastabilen Forst-
pflanzen, auszugleichen. Diese Fläche darf vorher 
kein Wald und auch nicht in irgendeiner Form ver-
siegelt gewesen sein.  
 

Flurstück 41 (2.115 qm): 
Bei diesen Flächen handelt es sich nicht um Wald-
flächen, sondern um Anpflanzungen zu baurecht-
lichen Kompensationszwecken, die im Be- bau-
ungsplanaufstellungsverfahren im Jahr 2016 ge-
nau für dieses Verfahren, allerdings im Vorgriff, 
angepflanzt wurden. Dies erfolgte in enger Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Kreises Warendorf und wird daher folgerichtig im 
Bestand auch nicht als Anpflanzung gewertet, son-
dern dient dem Vorhaben als Kompensation. Dies 
hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises 
Warendorf in einem aktuellen Schreiben bestätigt. 
Der bislang rechtskräftige Bebauungsplan weist 
diese Flächen als landwirtschaftliche Nutzflächen 
aus.  
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2 

 
Kreis Warendorf,  
Schreiben vom 24.07.2023 

 
Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich folgende 
Anregungen und Bedenken: 
 
Untere Wasserbehörde – Sachgebiet Landwirt-
schaftliche Wasserwirtschaft: 
Nach Prüfung der Unterlagen wird der Planung in-
haltlich zugestimmt. 
 
Redaktionelle Anmerkungen: 
Bei dem im Süden des Änderungsbereichs liegen-
den Feuerlöschteich handelt es sich gleichzeitig 
um ein Regenrückhaltebecken. Das im Plan dar-
gestellte Regenrückhaltebecken ist ein Vorbecken 
mit Ablauf in das Regenrückhaltebecken/Feuer-
löschteich. 
 
Untere Wasserbehörde – Sachgebiet Wasser-
wirtschaft und Gewässerschutz: 
Nach Prüfung der Unterlagen wird der Planung in-
haltlich zugestimmt. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Weder das Kataster des Kreises über altlastver-
dächtige Flächen und Altlasten noch das Verzeich-
nis über Altablagerungen, Altstandorte und schäd-
liche Bodenveränderungen enthalten zur Zeit Ein-
tragungen im Plangebiet/ Änderungsbereich und 
im Untersuchungsgebiet der Umweltprüfung. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Der Feuerlöschteich wird um den Zusatz „Regen-
rückhaltebecken“ ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Auch darüber hinaus liegen hier keine Anhalts-
punkte vor, die den Verdacht einer Altlast oder 
schädlichen Bodenveränderung begründen. 
Bezüglich der Umweltprüfung werden Belange des 
Bodenschutzes in der Begründung /im Umweltbe-
richt auch vom Umfang und Detaillierungsgrad her 
in ausreichendem Maße berücksichtigt. Ergänzun-
gen sind aus meiner Sicht nicht erforderlich. 
 
Hinweis in eigener Sache: 
Die Stellungnahme der Unteren Landschaftsbe-
hörde liegt mir derzeit nicht vor. Erforderlichenfalls 
werde ich diese unverzüglich nachreichen. 
Zur Wahrung der Fristen bitte ich stets um eine 
möglichst frühzeitige Beteiligung im Planaufstel-
lungs-Verfahren. 
 

 
 

 Schreiben vom 27.07.2023 Gegen die geplante Neuaufstellung / Änderung 
des Flächennutzungsplanes bestehen keine Be-
denken unter Berücksichtigung nachfolgender An-
regungen und Hinweise: 
 
Bebauungsplan 
- Die Abgrenzung der südöstlichen Eingrünung 

entspricht nicht den Gegebenheiten vor Ort. So 
befindet sich hier eine Zuwegung, die in die ak-
tuelle Grünfestsetzung hineinragt und in östli-
che Richtung ist die Eingrünung ebenfalls 
schmaler als laut Planzeichnung vorgesehen. 
Hier sind Planzeichnung und Nutzungen aufei-
nander abzustimmen. 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Bebauungsplanzeichnung wird entsprechend 
angepasst.  
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Eingriffsregelung 
- Flächenhafte Anpflanzungen, Eingrünungen 

im Umfeld von Baugebieten sind mit dem Code 
4.5 (0,8 WE) bewertet 

- In der Eingriffsbewertung ist der Löschteich 
nicht mit dem Code 7.4 sondern 7.6 mit 0,2 WE 
zu bewerten (nicht 0,5 WE). 

- Für das Biotopwertdefizit ist im weiteren Ver-
fahren eine Kompensationsmaßnahme festzu-
legen.  

Artenschutz  
- In dem Artenschutzgutachten / Pkt. 6 der Hin-

weise im BP wird formuliert, dass die Gehölze 
im Plangebiet erhalten bleiben. Bei Fällungen 
sollen ansonsten mittels Kartierung die Arten-
schutzbelange geprüft werden.  
Da ein Bestand aus älteren Eichen (Flurstück 
118) und Bäume entlang der zentralen Ver-
kehrsfläche überplant werden, ist hier eine er-
gänzende Aussage / Kartierung erforderlich. 

- Der Hinweis Pkt 6 zum Artenschutz ist um die 
Lage der externen CEF-Maßnahme zu ergän-
zen. 

 

 
Die Hinweise werden im Rahmen der Bebauungs-
planaufstellung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen der Bebauungs-
planaufstellung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird im Rahmen der Bebauungs-
planaufstellung berücksichtigt.  
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Von folgenden Behörden und Trägern öffentlicher Belange wurden in ihren Schreiben keine Anregungen und Bedenken vorgebracht: 
- Amprion GmbH, Schreiben vom 30.06.2023 
- Bezirksregierung Münster, Dezernat 33, Schreiben vom 25.07.2023 
- Bundeswehr, Schreiben vom 14.07.2023 
- Freiwillige Feuerwehr Ostbevern, Schreiben vom 25.07.2023 
- Handwerkskammer Münster, Schreiben vom 12.07.2023 
- Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, Schreiben vom 14.07.2023 
- Landwirtschaftskammer NRW, Schreiben vom 12.07.2023 
- Landesbetrieb Straßen NRW, Schreiben vom 17.07.2023 
- Gemeinde Landbergen, Schreiben vom 07.07.2023 
- Gemeinde Lienen, Schreiben vom 05.07.2023 
- LWL-Archäologie für Westfalen, Schreiben vom 06.07.2023 
- Stadtwerke Ostmünsterland, Schreiben vom 20.07.2023 
- Wasser- und Bodenverband, Schreiben vom 30.06.2023 
- Abwasserbetrieb TEO AöR, Schreiben vom 03.08.2023 
 
 


